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(54) Kraftfahrzeugschloss

(57) Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloss
mit einer Schlossfalle (1), einer zugeordneten Sperrklin-
ke (2), einem Hauptmotor (3) zum Öffnen der Sperrklinke
(2) und einem flexiblen Zugmittel (4), das den Hauptmo-
tor (3) mit der Sperrklinke (2) unmittelbar oder mittelbar
verbindet und vom Hauptmotor (3) zum Öffnen der Sperr-
klinke (2) aufwickelbar ist. Die Erfindung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeugschloss einen
Hilfsmotor (11) zum Öffnen der Sperrklinke (2) und ein
Getriebe (12) aufweist, welches den Hilfsmotor (11) mit
der Sperrklinke (2) unmittelbar oder mittelbar verbindet.
Die Erfindung betrifft ferner eine Kraftfahrzeugschlossa-
nordnung mit einem solchen Kraftfahrzeugschloss sowie
ein Verfahren zur Ansteuerung eines Kraftfahrzeug-
schlosses.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeugschloss gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
sowie ein Verfahren zur Ansteuerung eines Kraftfahr-
zeugschlosses gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
13.
[0002] Unter dem Begriff "Kraftfahrzeugschloss" ist
primär ein Türschloss eines Kraftfahrzeugs zu verste-
hen. Jedoch kann es sich hierbei auch um ein Koffer-
raumschloss, um ein Haubenschloss, um ein Klappen-
schloss o. dgl. eines Kraftfahrzeugs handeln.
[0003] Aus der EP 1 536 090 A2 ist ein Kraftfahrzeug-
schloss mit einer Schlossfalle, einer Sperrklinke und ei-
nem Hauptmotor zum Öffnen der Sperrklinke bekannt,
bei dem zum Öffnen der Sperrklinke ein flexibles Zug-
mittel vorgesehen ist, das vom Hauptmotor aufwickelbar
ist. Die Verwendung eines solchen flexiblen Zugmittels,
wie etwa eines Seiles oder eines Bandes, welches vom
Hauptmotor bzw. einer Abtriebswelle des Hauptmotors
aufwickelbar ist, bietet gegenüber der Verwendung eines
herkömmlichen Wälzkörpergetriebes zum Öffnen der
Sperrklinke bedeutende Vorteile.
[0004] Für ein solches flexibles Zugmittel sind nicht nur
weniger Bauteile erforderlich als für das Wälzkörperge-
triebe, sondern die erforderlichen Bauteile erfordern
auch keine so präzise Fertigung. Es wird nicht nur Ge-
wicht gespart, vielmehr werden auch Laufgeräusche in
weit geringerem Maße auf andere Teile übertragen als
bei besagtem Wälzkörpergetriebe. Abnutzungsproble-
me an kämmenden Zahnrädern werden vermieden. Die
Anordnung ist deutlich weniger empfindlich gegenüber
Verschmutzungen. Es besteht - im Gegensatz etwa zu
einem Stirnradgetriebe - auch kein Bedarf für ein Einfet-
ten des Zugmittels. Erkennbar ist also, dass sich durch
den Ersatz etwa eines Stirnradgetriebes durch ein flexib-
les Zugmittel zum Öffnen der Sperrklinke eine ganze Rei-
he von Vorteilen verwirklichen lassen.
[0005] Grundsätzlich und vor allem aus Sicherheits-
gründen muss nach Möglichkeit eine Tür oder eine Klap-
pe eines Kraftfahrzeugs stets durch Betätigung eines
entsprechenden Griffes zu öffnen sein. Das betrifft ins-
besondere die Situation nach einem Crash des Kraftfahr-
zeugs, wenn sich durch diesen Crash Verformungen am
Kraftfahrzeug und damit auch an seinen Türen oder sei-
nen Klappen oder gar an dem Kraftfahrzeugschloss
selbst ergeben haben können. Bezogen auf die Betäti-
gung und die Öffnung der Sperrklinke bedeutet dies,
dass nach solch einem Crash Verformungen eingetreten
sein können, durch welche das Öffnen der Sperrklinke
nicht mehr so einfach möglich ist wie vor dem Crash.
Eine solche Verformung kann die Tür der Klappe, das
Kraftfahrzeugschloss oder sogar die Sperrklinke selbst
betreffen. Speziell kann zum Öffnen der Sperrklinke nach
einem solchen Crash ein höheres Drehmoment erforder-
lich sein als davor.
[0006] Hierbei kann es auch sein, dass bei dem Kraft-
fahrzeugschloss aus dem genannten Stand der Technik

der Hauptmotor und das flexible Zugmittel nicht in der
Lage sind, das insofern erforderliche höhere Drehmo-
ment zur Öffnung der Sperrklinke zu erzeugen bzw. die
entsprechende Kraft zu übertragen.
[0007] Neben einer solchen Verformung durch einen
Crash existieren aber noch andere mögliche Randbedin-
gungen, unter den der Einsatz des flexiblen Zugmittels
zum Öffnen der Sperrklinke nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt möglich ist. So kann das flexible Zugmittel
sich etwa temperaturbedingt soweit dehnen, dass es viel
weiter aufgewickelt werden müsste, um die Sperrklinke
noch öffnen zu können. Es kann auch die aktuelle Bord-
netzspannung soweit absinken, dass bei einem durch
die Bordnetzspannung versorgten Hauptmotor auch das
im Normal-fall erforderliche Drehmoment zum Öffnen der
Sperrklinke nicht mehr erzeugt werden kann.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt also das Pro-
blem zugrunde, ein aus dem Stand der Technik bekann-
tes Kraftfahrzeugschloss und ein Verfahren zur Ansteu-
erung eines Kraftfahrzeugschlosses so weiter zu entwi-
ckeln, dass auch unter Bedingungen mit einem erhöhten
Drehmomentbedarf zum Öffnen der Sperrklinke eine sol-
che Öffnung der Sperrklinke zuverlässig ermöglicht wird.
[0009] Das obige Problem wird durch ein Kraftfahr-
zeugschloss gemäß Anspruch 1 oder ein Verfahren zur
Ansteuerung eines Kraftfahrzeugschlosses gemäß An-
spruch 13 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.
[0010] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass neben dem Hauptmotor zum Öffnen der Sperrklinke
mittels eines flexiblen Zugmittels in dem Kraftfahrzeug-
schloss zusätzlich ein Hilfsmotor zum Öffnen der Sperr-
klinke vorgesehen sein kann, welcher Hilfsmotor mit ei-
nem Getriebe mit der Sperrklinke verbunden ist. Bei die-
sem Getriebe handelt es sich um eine beliebige, von dem
flexiblen Zugmittel unabhängige Anordnung zum Über-
tragen einer Kraft bzw. eines Drehmoments vom Hilfs-
motor an die Sperrklinke zu deren Öffnung.
[0011] Vorzugsweise ist es bei dem obigen Kraftfahr-
zeugschloss so, dass in einem Notzustand - welcher un-
ten stehend genauer beschrieben und definiert wird - die
Sperrklinke durch den Hilfsmotor und das Getriebe ge-
öffnet wird, und zwar vorzugsweise ausschließlich.
Ebenso ist es bevorzugt, dass der Hauptmotor mittels
des flexiblen Zugmittels die Sperrklinke stets außerhalb
eines solchen Notzustands öffnet.
[0012] Das genannte Getriebe kann ebenfalls ein fle-
xibles Zugmittel im Antriebstrang umfassen, wobei die-
ses vorteilhafterweise für eine stärkere Zugbelastung
ausgelegt ist. Es kommt also für das Öffnen der Sperr-
klinke in einem Notzustand, in welchem das von dem
Hauptmotor aufwickelbare flexible Zugmittel nicht einge-
setzt werden soll, ein anderer Antriebsmotor - eben der
Hilfsmotor - und ein anderer mechanischer Übertra-
gungsweg - nämlich das Getriebe - zum Einsatz. Hier
und nachfolgend sind mit dem Begriff des Antriebsmotors
als Oberbegriff sowohl der Hauptmotor als auch der Hilfs-
motor im Sinne des Vorschlags gemeint.
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[0013] Der Hilfsmotor und das Getriebe können dem-
nach nicht nur von vornherein für ein höheres Drehmo-
ment ausgelegt werden. Der Hilfsmotor und das Getriebe
können auch speziell unter Berücksichtigung des nur
sehr selten auftretenden Betätigungserfordernisses di-
mensioniert werden. Da eine solche Situation in der Pra-
xis für ein einzelnes Kraftfahrzeugschloss höchstens we-
nige Male und in der Mehrzahl der Fälle überhaupt nicht
vorkommen wird, können der Hilfsmotor und das Getrie-
be so toleriert werden, dass nur eine sehr geringe Anzahl
von Betätigungen überhaupt durchführbar sein muss.
Dadurch werden ein solcher Hilfsmotor und ein solches
Getriebe sehr viel günstiger in der Herstellung, als sie es
bei Verwendung für den regulären, sehr häufig auszu-
führenden Öffnungsvorgang der Sperrklinke wären.
[0014] Die bevorzugte Ausgestaltung des Unteran-
spruchs 4 sieht vor, dass das Zugmittel und das Getriebe
zueinander freilaufend sind, wodurch gewährleistet wird,
dass sowohl im regulären Betrieb mittels des Hauptmo-
tors als auch im Notzustand - also bei der Betätigung des
Hilfsmotors - der jeweils andere Antriebsmotor und die
jeweils andere Verbindung - flexibles Zugmittel einerseits
und Getriebe andererseits - zwischen Antriebsmotor und
Sperrklinke nicht mitbewegt werden müssen. Das Öffnen
der Sperrklinke speziell im Normalfall wird folglich durch
das Vorhandensein des Hilfsmotors und des Getriebes
nicht erschwert.
[0015] Der bevorzugte Unteranspruch 6 wiederum
sieht vor, dass die Öffnung der Sperrklinke effektiv nur
von demjenigen Antriebsmotor beeinflusst wird, der wei-
ter entlang seiner Bewegungsstrecke angetrieben ist.
Solange der jeweils andere Antriebsmotor unter dieser
Streckenposition bleibt, hat dies keine Auswirkung auf
die Sperrklinke. Umgekehrt bedeutet dies auch, dass ei-
ne Bewegung bis zu dieser Streckenposition nicht von
der Sperrklinke belastet wird.
[0016] Insbesondere mit einer solchen Anordnung
wird eine bevorzugte Ausgestaltung des vorschlagsge-
mäßen Verfahrens ermöglicht, bei der der Hilfsmotor in
gewissen Zyklen in nur geringen Umfang bewegt wird.
Diese geringe Bewegung hat keinen Einfluss auf die Po-
sition der Sperrklinke und wird auch nicht durch sie be-
lastet, erlaubt es aber, ein Festfahren oder Verklemmen
des Hilfsmotors oder des Getriebes zu vermeiden, was
etwa bei einer Nichtbetätigung über mehrere Jahre oder
gar Jahrzehnte passieren könnte.
[0017] Die bevorzugte Ausgestaltung des Unteran-
spruchs 8 sieht die Verwendung einer Hilfsenergiequelle
für den Hilfsmotor vor, welche von der Energiequelle des
Hauptmotors unabhängig ist. Auf diese Weise kann im
Notzustand die Sperrklinke auch dann geöffnet werden,
wenn etwa crashbedingt die Hauptenergiequelle in Form
einer Bordnetzspannungsquelle nicht zur Verfügung
steht. Der Unteranspruch 8 beschreibt ferner bevorzugte
Ausgestaltungen dieser Hilfsenergiequelle. Der Unter-
anspruch 9 betrifft dahingegen eine besonders kosten-
günstige Ausgestaltung des Hilfsmotors.
[0018] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-

mäß den Ansprüchen 10 und 11 betreffen die Ausstat-
tung des dem Hilfsmotor zugeordneten Getriebes mit ei-
nem Lineargetriebe zur Erzeugung einer linearen An-
triebsbewegung. Die lineare Antriebsbewegung dient da-
bei dem Öffnen der Sperrklinke. Ein solches Linearge-
triebe lässt sich besonders platzsparend in einem Kraft-
fahrzeugschloss unterbringen. Insbesondere ist die fle-
xible Positionierbarkeit des Hilfsmotors relativ zu dem
Lineargetriebe vorteilhaft.
[0019] In einer besonders bevorzugten Variante von
Anspruch 10 handelt es sich bei dem Lineargetriebe um
ein Spindel-Spindelmuttergetriebe mit einer Spindel und
einer Spindelmutter, das einen besonders kostengüns-
tigen und gleichzeitig kompakten Aufbau ermöglicht. Da-
bei kann gemäß Anspruch 11 für die obige Verbindung
zwischen Hilfsmotor und Sperrklinke die Spindel oder die
Spindelmutter des Spindel-Spindelmuttergetriebes mit
der Sperrklinke unmittelbar oder mittelbar antriebstech-
nisch gekoppelt oder koppelbar sein.
[0020] Schließlich sieht die bevorzugte Ausgestaltung
des vorschlagsgemäßen Verfahrens nach dem Unteran-
spruch 15 die Berücksichtigung verschiedener Mess-
oder Sensorsignale vor, deren Erfassung dazu führen
kann, dass ein Notzustand erkannt wird, in welchem Not-
zustand eine Öffnung der Sperrklinke durch den Hilfs-
motor und das Getriebe erfolgen soll.
[0021] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und
Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus
der folgenden Beschreibung lediglich eines Ausfüh-
rungsbeispiels anhand der Zeichnung. Es zeigt

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlosses,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des vorschlags-
gemäßen Kraftfahrzeugschlosses gemäß Fig.
1 im verriegelten Zustand in einer Vorderan-
sicht,

Fig. 3 eine schematische Teil-Darstellung des vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlosses aus
der Fig. 1 im geöffneten Zustand in einer Vor-
deransicht, wobei die Sperrklinke durch den
Hauptmotor und das flexible Zugmittel geöffnet
wurde,

Fig. 4 eine schematische Teil-Darstellung des vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlosses ge-
mäß Fig. 1 im geöffneten Zustand ebenfalls in
einer Vorderansicht, wobei die Sperrklinke
durch den Hilfsmotor und das Getriebe geöffnet
wurde und

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines vor-
schlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlosses in ei-
ner weiteren Ausführungsform.

[0022] Das in der Fig. 1 dargestellte vorschlagsgemä-
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ße Kraftfahrzeugschloss weist eine Schlossfalle 1, eine
zugeordnete Sperrklinke 2, einen Hauptmotor 3 zum Öff-
nen der Sperrklinke 2 und ein flexibles Zugmittel 4 auf,
welches den Hauptmotor 3 mit der Sperrklinke 2 unmit-
telbar oder mittelbar verbindet und vom Hauptmotor 3
zum Öffnen der Sperrklinke 2 aufwickelbar ist. Die Sperr-
klinke 2 kann die Schlossfalle 1 vorzugsweise in einer
Hauptraststellung - wie in den Fig. 1 und 2 dargestellt -
und einer Vorraststellung sichern und dadurch das Kraft-
fahrzeugschloss verriegeln. Hauptraststellung und Vor-
raststellung werden nachfolgend gleichermaßen als
Sperrstellung bezeichnet. Die Fig. 2 stellt das Kraftfahr-
zeugschloss der Fig. 1 in einer Hauptraststellung dar.
[0023] Aus der Sperrstellung, in der die Sperrklinke 2
mit der Schlossfalle 1 in Eingriff steht oder treten kann,
kann die Sperrklinke 2 in eine Nichteingriffstellung be-
wegt und hierfür insbesondere verschwenkt werden, was
nachfolgend als Öffnen bzw. Offenstellung der Sperrklin-
ke 2 bezeichnet wird. Dies kann, wie in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel, mittels Betätigung eines wie hier
starr mit der Sperrklinke 2 verbundenen Schlepphebels
5 erfolgen.
[0024] Bei dem Hauptmotor 3 handelt es sich bevor-
zugt und wie ebenfalls hier dargestellt um einen Elektro-
motor, wobei es sich grundsätzlich auch um jeden sons-
tigen geeigneten Antrieb handeln kann.
[0025] Gemäß einer möglichen Variante kann das fle-
xible Zugmittel 4 unmittelbar an der Sperrklinke 2 angrei-
fen, was jedoch hier nicht dargestellt ist. Das Zugmittel
4 ist vorzugsweise als Seil, Band oder Kette ausgebildet.
Insbesondere kann es einen runden oder flachen Quer-
schnitt aufweisen. Das Zugmittel 4 kann wahlweise ein-
stückig oder mehrgliedrig ausgebildet sein. Insbesonde-
re ist das Zugmittel 4 aus mehreren, vorzugsweise ver-
seilten Filamenten oder Strängen ausgebildet. In der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform ist das Zugmittel 4
seilartig ausgebildet.
[0026] Das Zugmittel 4 ist vorzugsweise aus Kunststoff
und/oder Stahl hergestellt. Ebenso bevorzugt ist, dass
das Zugmittel 4 als flaches Kunststoff- oder Stahlband
ausgebildet ist.
[0027] Das Zugmittel 4 ist vom Hauptmotor 3 vorzugs-
weise getriebelos, insbesondere unmittelbar, auf eine
Abtriebswelle 6 des Hauptmotors 3 aufwickelbar. Hierzu
ist das Zugmittel 4 mit einem Ende kraft- oder formschlüs-
sig mit der Abtriebswelle 6 verbunden. Vorzugsweise ist
das Zugmittel 4 beispielsweise in ein mit der Abtriebs-
welle 6 fest verbundenes Aufnahmeteil 7 eingespritzt
oder eingepresst oder in sonstiger Weise daran befestigt.
[0028] Das Aufnahmeteil 7 ist vorzugsweise flanschar-
tig ausgebildet und bildet einen axialen Anschlag für das
Aufwickeln des Zugmittels 4 auf die Abtriebswelle 6. Die
Abtriebswelle 6 stellt vorzugsweise eine ausreichend
lang gebildete Motorwelle des Hauptmotors 3 dar. Je-
doch kann es sich bei der Abtriebswelle 6 auch um einen
verlängerten bzw. zusätzlichen Wellenabschnitt han-
deln, der an die eigentliche Motorwelle im Hauptmotor 3
angeflanscht oder in sonstiger Weise mit dieser unmit-

telbar verbunden ist. Bedarfsweise kann die Abtriebswel-
le 6 jedoch auch über ein nicht dargestelltes Getriebe
vom Hauptmotor 3 angetrieben werden. In diesem Fall
ist das Getriebe vorzugsweise in den Hauptmotor 3 in-
tegriert oder unmittelbar an diesen angeflanscht. Vor-
zugsweise handelt es sich dann also um einen Getrie-
bemotor.
[0029] Das Kraftfahrzeugschloss ist vorzugsweise
derart ausgebildet, dass das Zugmittel 4 schraubenlini-
enförmig und/oder nur einlagig auf die Abtriebswelle 6
aufwikkelbar ist.
[0030] Die Sperrklinke 2 ist vorzugsweise in die Sperr-
stellung durch Federkraft einer hier nicht näher darge-
stellten Feder vorgespannt. Demgegenüber wirkt auf die
Schlossfalle 1 im geschlossenen Zustand ein Türdich-
tungsdruck in Richtung einer Öffnungsbewegung, wel-
che Öffnungsbewegung in der Sperrstellung der Sperr-
klinke 2 jedoch von dieser wirksam verhindert wird. Erst
das Ausheben bzw. Öffnen der Sperrklinke 2 führt zu der
Öffnungsbewegung der Schlossfalle 2.
[0031] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
Zugmittel 4 an einer drehbar gelagerten Hauptscheibe 8
befestigt und speziell so, dass das Zugmittel 4 beim Ab-
wickeln von einer Nut in einem Bogenabschnitt 9 der
Hauptscheibe 8 aufgenommen wird. Das Aufwickeln des
Zugmittels 4 wiederum bewegt die Hauptscheibe 8 so,
dass diese durch einen Exzenterabschnitt 10 den
Schlepphebel 5 der Sperrklinke 2 mitnimmt, wodurch die
Sperrklinke 2 geöffnet wird. Der Öffnungsmechanismus
der Sperrklinke 2 wird unten stehend noch genauer be-
schrieben.
[0032] Das vorschlagsgemäße Kraftfahrzeugschloss
ist nun dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftfahr-
zeugschloss einen Hilfsmotor 11 zum Öffnen der Sperr-
klinke 2 und ein Getriebe 12 aufweist, welches den Hilfs-
motor 11 mit der Sperrklinke 2 unmittelbar verbindet.
[0033] Grundsätzlich kann es sich bei diesem Getriebe
12 um eine beliebige mechanische Anordnung handeln,
welche eine Bewegung des Hilfsmotors 11 in eine Öff-
nung der Sperrklinke 2 überträgt. Grundsätzlich kann al-
so auch im Getriebe 12 ein flexibles Zugmittel nach Art
des bereits beschriebenen und vom Hauptmotor 3 an-
getriebenen flexiblen Zugmittels 4 verwendet werden.
Bevorzugt ist, dass das Getriebe 12 ein Wälzkörperge-
triebe 13 und/oder ein Hebelgetriebe und/oder eine He-
belkette umfasst. Dabei zeigt die abgebildete Ausfüh-
rungsform die Variante mit einem Wälzkörpergetriebe
13. Ein solches Wälzkörpergetriebe 13 ist für die Über-
tragung hoher Drehmomente besonders geeignet.
Grundsätzlich kann das Getriebe 12 aber auch andere
eine andere Getriebeart umfassen.
[0034] Speziell bei dem im Ausführungsbeispiel der
Fig. 1 dargestellten Fall handelt es sich bei dem Wälz-
körpergetriebe 13 um ein Stirnradgetriebe, in welchem
das Zahnrad 14 auf einer Welle des Hilfsmotors 11 mit
einem Abtriebszahnrad 15 kämmt, welches wiederum
starr mit einem koaxialen Antriebszahnrad 16, welches
einen deutlich kleineren Radius als das Abtriebszahnrad
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15 aufweist, verbunden ist. Die Verzahnung des An-
triebszahnrads 16 wiederum kämmt mit der Verzahnung
auf einem Zahnabschnitt 17 einer Hilfsscheibe 18. Zum
Getriebe 12 bzw. zum Wälzkörpergetriebe 13 im eigent-
lichen Sinne zählen im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel das Zahnrad 14, das Abtriebszahnrad 15 sowie das
mit diesem starr verbundene Antriebszahnrad 16. Die
Bewegung der Hilfsscheibe 18 führt mittels eines Mitneh-
mens des Schlepphebels 5 durch einen Exzenterab-
schnitt 19 der Hilfsscheibe 18 zu einer Öffnung der Sperr-
klinke 2, wie bereits für die Hauptscheibe 8 beschrieben.
[0035] Während die Fig. 2 das Kraftfahrzeugschloss
der Fig. 1 in einer Sperrstellung der Sperrklinke 2 dar-
stellt, ist in der Fig. 3 das Kraftfahrzeugschloss in einer
Lage dargestellt, in welcher die Sperrklinke 2 durch die
Hauptscheibe 8 und damit mittels des Zugmittels 4 in
eine Nichteingriffsstellung gebracht wurde. In der Fig. 4
wiederum ist dasselbe Kraftfahrzeugschloss in einer La-
ge dargestellt, in welcher die Sperrklinke 2 durch die
Hilfsscheibe 18 und damit durch das Getriebe 12 in eine
Nichteingriffsstellung gebracht wurde. Zur klareren Dar-
stellung wurde dabei die jeweils an der Öffnung der
Sperrklinke 2 nicht beteiligte Anordnung weggelassen.
Sowohl in der Fig. 3 als auch in der Fig. 4 steht auch die
Schlossfalle 1 in einer Offenstellung.
[0036] Die jeweiligen Übersetzungsverhältnisse zwi-
schen dem Zahnrad 14 und dem Abtriebszahnrad 15 ei-
nerseits sowie zwischen Antriebszahnrad 16 und dem
Zahnabschnitt 17 gewährleisten, dass wie bevorzugt
zwischen dem Hilfsmotor 11 und der Sperrklinke 2 ein
höheres Drehmoment-Übersetzungsverhältnis besteht
als zwischen dem Hauptmotor 3 und der Sperrklinke 2.
Dies hat aber auch regelmäßig zur Folge, dass wie eben-
falls bevorzugt, das Öffnen der Sperrklinke 2 durch den
Hilfsmotor 11 mittels des Getriebes 12 länger dauert als
das Öffnen der Sperrklinke 2 durch den Hauptmotor 3
mittels des Zugmittels 4.
[0037] Bevorzugt und ebenfalls in dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 verwirklicht ist, dass das Zugmittel 4
und das Getriebe 12 zueinander freilaufend sind. Mit an-
deren Worten führt eine Bewegung des Hauptmotors 3
und entsprechend des flexiblen Zugmittels 4 nicht zu ei-
ner Bewegung des Getriebes 2 oder gar des Hilfsmotors
11 und umgekehrt. Im Sinne dieser bevorzugten Ausge-
staltung ist es ausreichend, dass jedenfalls bei einer be-
stimmten Stellung des Zugmittels 4 bzw. des Getriebes
12 die jeweils andere Einrichtung freilaufend ist. Erkenn-
bar ist das bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der
Fall, wenn der Schlepphebel 5 durch den Exzenterab-
schnitt 10 der Hauptscheibe 8 ein Stück weit ausgelenkt
ist. Solange das Getriebe 12 in einer Stellung ist, bei
welcher der Exzenterabschnitt 19 der Hilfsscheibe 18 ei-
ne geringere Auslenkung des Schlepphebels 5 bewirkt,
kann sich das Getriebe 12 und mit ihm die Hilfsscheibe
18 frei bewegen.
[0038] Dieser Ausgestaltung gemäß ist es bevorzugt,
dass das Kraftfahrzeugschloss eine Aushebeanordnung
20 zum Öffnen der Sperrklinke 2 mit einem ersten Aus-

hebeelement 21 und einem zweiten Aushebeelement 22
aufweist, wobei das erste Aushebeelement 21 durch das
Zugmittel 4 zum Öffnen der Sperrklinke 2 angetrieben
werden kann und das zweite Aushebeelement 22 durch
das Getriebe 12 zum Öffnen der Sperrklinke 2 angetrie-
ben werden kann. Vorliegend bildet also die Hauptschei-
be 8 das erste Aushebeelement 21 und die Hilfsscheibe
18 das zweite Aushebeelement 22. Für diese gilt auch,
dass, wie bevorzugt, das erste Aushebeelement 21 und
das zweite Aushebeelement 22 jeweils schwenkbar um
eine, vorzugsweise gemeinsame, Aushebeachse 23 ge-
lagert sind.
[0039] Wie bereits beschrieben, ist die Sperrklinke 2
im vorliegenden Ausführungsbeispiel starr mit einem
Schlepphebel 5 verbunden. Denkbar ist es allerdings
auch, dass der Schlepphebel 5 über eine - hier nicht dar-
gestellte - Federanordnung mit der Sperrklinke 2 verbun-
den ist, wobei etwa der Schlepphebel 5 bis zu einem
Eingriff mit einem entsprechenden Anschlag gegenüber
der Sperrklinke 2 schwenkbar ist. Aber auch in so einer
Ausführung kann über den Schlepphebel 5 ein Drehmo-
ment zur Öffnung der Sperrklinke 2 ausgeübt werden.
[0040] Diesbezüglich ist es bevorzugt, dass, wie in
dem Ausführungsbeispiel auch verwirklicht, das Kraft-
fahrzeugschloss einen Schlepphebel 5 aufweist, dessen
Betätigung die Sperrklinke 2 öffnet und welcher so an-
geordnet ist, dass er sowohl vom ersten Aushebeele-
ment 21 - hier also von der Hauptscheibe 8 und ihrem
Exzenterabschnitt 10 - als auch vom zweiten Aushebe-
element 22 - hier also von der Hilfsscheibe 18 und ihrem
Exzenterabschnitt 19 - betätigt werden kann.
[0041] Hierauf aufbauend ist es vorzugsweise und
auch bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel so, dass
eine Position der Sperrklinke 2 hinsichtlich einer Öffnung
durch die Position desjenigen des ersten Aushebeele-
ments 21 und des zweiten Aushebeelements 22 be-
stimmt wird, welches zum Öffnen der Sperrklinke 2 weiter
ausgelenkt ist, sodass das jeweils andere Aushebeele-
ment 21, 22 bis zu dieser Position bei feststehendem
Schlepphebel 5 bewegbar ist. Mit dem Begriff der Posi-
tion der Sperrklinke 2 hinsichtlich einer Öffnung ist die
Lage der Sperrklinke entlang eines Bewegungswegs
zwischen einer Sperrstellung und der Nichteingriffsstel-
lung gemeint. Entsprechend ist mit einer Position eines
Aushebeelements 21, 22 die Lage des entsprechenden
Aushebeelements 21, 22 entlang eines Bewegungswegs
von einer Lage, in welcher die Sperrklinke 2 in einer
Sperrstellung ist, bis zu einer Lage, in welcher die Sperr-
klinke 2 vollständig in die Nichteingriffsstellung bewegt
wurde, gemeint. Weiter ausgelenkt ist dann in diesem
Sinne dasjenige Aushebeelement 21, 22, welches die
Lage der Sperrklinke 2-ggf. mittelbar durch den Schlepp-
hebel 5 - durch seine Auslenkung bestimmt. Da im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel die Aushebeelemente 21,
22 - also die Hauptscheibe 8 und die Hilfsscheibe 18 -
hinsichtlich des Verlaufs ihres jeweiligen Exzenterab-
schnitts 10, 19 im Wesentlichen gleich sind, lässt sich
für diese auf natürliche Weise definieren, welches der
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beiden Aushebeelemente 21, 22 weiter ausgelenkt ist.
Bis zu dieser Position - und also bis zu dieser Auslenkung
- lässt sich dann das jeweils andere Aushebeelement 21,
22 bewegen, ohne dass die Sperrklinke 2 und/oder der
Schlepphebel 5 bewegt wird. Mit anderen Worten ist das
jeweils andere Aushebeelement 21, 22 dann bei einer
feststehenden Sperrklinke 2 und/oder bei einem festste-
henden Schlepphebel 5 bewegbar.
[0042] Bevorzugt ist weiterhin, dass das erste Aushe-
beelement 21 und das zweite Aushebeelement 22 frei
schwenkbar zueinander angeordnet sind. Dies gilt spe-
ziell auch für die dargestellte Hauptscheibe 8 und die
Hilfsscheibe 18. Es ist also die bereits für das Getriebe
12 und das Zugmittel 4 beschriebene, gegenseitige Frei-
laufeigenschaft somit auch für das erste Aushebeele-
ment 21 und das zweite Aushebeelement 22 verwirklicht.
[0043] Es ist zu betonen, dass auch andere Ansätze
als die Verwendung von koaxialen Exzenterkonturen
denkbar sind, welche ebenso die Vorteile der vorschlags-
gemäßen Lösung und ihrer bevorzugten Ausgestaltun-
gen verwirklichen. So könnte etwa - in einer hier nicht
dargestellten Variante - die Hauptscheibe 8 und die Hilfs-
scheibe 18 statt eines jeweiligen Exzenterabschnitts 10,
19 einen jeweiligen Vorsprung in axialer Richtung auf-
weisen, welcher einen dann in axialer Richtung unter der
Hauptscheibe 8 und der Hilfsscheibe 18 angeordneten
Anschlag der Sperrklinke 2 mitnehmen könnte. Die näher
an dem Anschlag angeordnete der Hauptscheibe 8 und
der Hilfsscheibe 18 könnte ein bogenartiges Langloch
zur Aufnahme des Vorsprungs der jeweils anderen
Scheibe aufweisen. Auch bei einem solchen Ansatz wäre
gewährleistet, dass sowohl Getriebe 12 und Zugmittel 4
als auch das erste Aushebeelement 21 und das zweite
Aushebeelement 22 zueinander freilaufend sind.
[0044] Bevorzugt ist weiterhin, dass das Kraftfahr-
zeugschloss ein Gehäuse 24 mit einem Einlaufschlitz 25
mit einem Schließkolben oder einen Schließkeil 26 auf-
weist, wobei der Hauptmotor 3 und der Hilfsmotor 11 im
Gehäuse 24 angeordnet sind. Diese Konstruktion stellt
insbesondere für eine Crashsituation sicher, dass keine
Trennung des mechanischen Antriebsweges vom Hilfs-
motor 11 zur Sperrklinke 2 durch eine Beschädigung au-
ßerhalb des Gehäuses 24 des Kraftfahrzeugschlosses
erfolgen kann.
[0045] Bevorzugt ist weiterhin, dass der Hauptmotor 3
von einer Hauptenergiequelle 27 und der Hilfsmotor 11
von einer unabhängigen und hier nur stark vereinfacht
dargestellten, unabhängigen Hilfsenergiequelle 28 ver-
sorgt wird. Bei der Hauptenergiequelle 27 handelt es sich
vorzugsweise um eine Bordnetzspannungsquelle, wel-
che die Autobatterie umfassen oder von ihr gespeist sein
kann. Die Hilfsenergiequelle 28 ist in dem Sinne unab-
hängig, dass eine Beeinträchtigung oder gar ein Kom-
plettausfall der Hauptenergiequelle 27 nicht zu einer ent-
sprechenden Beeinträchtigung oder einem Ausfall der
Hilfsenergiequelle 28 führt. Andererseits schont die Ver-
wendung der unabhängigen Hilfsenergiequelle 28 für
den Hilfsmotor 11 auch die Hauptenergiequelle 27, wel-

che in einem Crashfall möglicherweise zwar noch genug
Energie für eine Öffnung der Sperrklinke 2 aufbringen
mag, deren elektrische Energie aber auch für andere
wichtige Komponenten des Kraftfahrzeugs noch benötigt
werden könnte, so etwa für eine Mobilfunkeinheit zum
Absetzen eines Notrufs o. dgl..
[0046] Für die Ausgestaltung der Hilfsenergiequelle 28
gibt es verschiedene grundsätzlich geeignete Möglich-
keiten. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Hilfsenergie-
quelle 28 eine Primärzelle und/oder eine Sekundärzelle
und/oder einen Kondensator und/oder eine Brennstoff-
zelle umfasst. Unter einer Primärzelle in diesem Sinne
ist eine elektrochemische Vorrichtung zu verstehen, wel-
che ihre elektrische Energie nur einmal abgeben kann.
Eine Sekundärzelle kann hingegen auch elektroche-
misch wieder aufgeladen werden, was im vorliegenden
Fall auch durch die Hauptenergiequelle 27 geschehen
könnte. Als bevorzugte Ausführung einer Primärzelle
kann eine Metall-Luft Batterie und speziell eine Alumini-
um-Luft Batterie vorgesehen sein, welche regelmäßig ei-
ne sehr hohe Energiedichte aufweist. Im Falle dass das
Kraftfahrzeugschloss in einem Hybridfahrzeug einge-
setzt wird, kann die Hauptenergiequelle 27 die Bordnetz-
spannungsquelle umfassen, welche im laufenden Be-
trieb mittelbar durch den Verbrennungsmotor wie in ei-
nem herkömmlichen Kraftfahrzeug bereitgestellt wird.
Die Hilfsenergiequelle 28 kann dann wiederum die En-
ergiequelle für den elektrischen Antrieb des Hybridfahr-
zeugs umfassen oder auf ihr basieren, wobei diese En-
ergiequelle für den elektrischen Antrieb wiederum von
der genannten Aluminium-Luft Batterie gebildet wird.
[0047] Gegenüber einer Primärzelle bietet eine Se-
kundärzelle zwar die Möglichkeit eines elektrischen Wie-
deraufladens. Auf der anderen Seite kann es jedoch wirt-
schaftlich vorteilhaft sein, angesichts der überhaupt nur
in sehr begrenzter Zahl vorgesehenen Öffnungsvorgän-
ge durch den Hilfsmotor 11 eine Primärzelle zu verwen-
den. Wenn diese durch ihre gespeicherte Energie die
geforderte Anzahl der Öffnungsvorgänge bereitstellen
kann, ist ein erneutes Aufladen ohnehin nicht notwendig.
[0048] Gerade für den Einsatz in einem Crashfall bietet
sich wiederum ein Kondensator als Hilfsenergiequelle 28
an, da er auf der einen Seite einfach und kostengünstig
verwendbar ist und im Normalbetrieb quasi laufend auf-
geladen gehalten werden kann. Zwar zeigt ein solcher
Kondensator regelmäßig ein gewisses Entladungsver-
halten nach einer bestimmten Zeit, jedoch ist nach einem
Crashfall mit dem Öffnen des Kraftfahrzeugschlosses
bzw. der Sperrklinke innerhalb eines vergleichsweise
kurzen Zeitraums, also gemessen in Minuten oder Stun-
den statt Tagen oder Monaten, zu rechnen. Der Konden-
sator kann dann so dimensioniert werden, dass jeden-
falls in dieser Zeit eine ausreichende Ladung gehalten
wird.
[0049] Es kann übrigens der Hilfsmotor 11 bei einer
Bewegung zum Öffnen der Sperrklinke 2 nicht nur durch
die Hilfsenergiequelle 28, sondern auch durch die Haup-
tenergiequelle 27 versorgt werden. Dies kann prinzipiell
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stets oder nach Prüfung auf das Vorhandensein einer
ausreichenden Spannung der Hauptenergiequelle 27 er-
folgen.
[0050] Bevorzugt ist, dass es sich bei dem Hilfsmotor
11 um einen Elektromotor und insbesondere um einen
Gleichstrommotor handelt, welcher zum Öffnen der
Sperrklinke 2 mit einer Hilfsbetriebsspannung betrieben
wird. Diese Hilfsbetriebsspannung kann etwa von der
obigen Hilfsenergiequelle 28 bereitgestellt werden.
[0051] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die obige Hilfs-
betriebsspannung niedriger ist als eine von der Haupte-
nergiequelle 28 an den Hauptmotor 3 bereitgestellte
Hauptbetriebsspannung. Beispielsweise könnte bei ei-
ner Hauptbetriebsspannung von 12 Volt die Hilfsbe-
triebsspannung 5 Volt betragen. Auf diese Weise kann
die Hilfsenergiequelle 28 kostengünstiger und eventuell
auch mit weniger Raumbedarf ausgestaltet werden, zu-
mal etwa im Falle einer Primärzelle oder Sekundärzelle
diese durchaus kostenrelevanter sein könnte als der
Hilfsmotor 11 selbst.
[0052] In erster Näherung bestimmt sich das von dem
Elektromotor abgegebene Drehmoment proportional zu
dem aufgenommenen Strom, wobei eine reduzierte Be-
triebsspannung des Elektromotors näherungsweise im
Wesentlichen die Drehzahl begrenzt. Da für den Hilfs-
motor 11 ohnehin, wie bereits beschrieben, ein verlang-
samter Öffnungsvorgang in Kauf genommen wird, kann
die Hilfsbetriebsspannung gegenüber der Nennspan-
nung des Elektromotors also bewusst reduziert werden,
solange nur ein ausreichendes Drehmoment erzeugt
wird.
[0053] Daher ist ebenfalls bevorzugt vorgesehen, dass
die Hilfsbetriebsspannung niedriger ist als eine Nenn-
spannung des Elektromotors. Die Nennspannung kann
hier-als eine Möglichkeit - als diejenige Spannung defi-
niert sein, welche das Erreichen der maximalen Ausga-
beleistung des Elektromotors in einem quasi-stationä-
ren, also eingeschwungenen, Zustand erlaubt. Bevor-
zugt ist also die Hilfsbetriebsspannung so viel niedriger
als die Nennspannung des Elektromotors, dass weniger
als 75 %, insbesondere weniger als 50 %, weiter insbe-
sondere weniger als 30 %, der maximalen Ausgabeleis-
tung in einem quasi-stationären Zustand erreicht werden
können.
[0054] Beansprucht wird auch eine Kraftfahrzeug-
schlossanordnung mit einem vorschlagsgemäßen Kraft-
fahrzeugschloss. Diese Kraftfahrzeugschlossanord-
nung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kraftfahr-
zeugschlossanordnung eine hier nur schematisch dar-
gestellte Steuereinrichtung 29 zur Ansteuerung des
Hauptmotors 3 und des Hilfsmotors 11 umfasst, welche
Steuereinrichtung 29 bei Empfang eines Öffnungssig-
nals den Hilfsmotor 11 zum Öffnen der Sperrklinke 2 an-
steuert, wenn ein Notzustand festgestellt wurde. Die
Steuereinrichtung 29 kann insbesondere dafür vorgese-
hen sein, eine OBW (Open By Wire)-Funktionalität bei
Empfang eines entsprechenden Signals durch eine Öff-
nung der Sperrklinke 2 auszulösen.

[0055] Allgemein kann hier unter einem Notzustand
jedweder Zustand des Kraftfahrzeugschlosses oder des
Kraftfahrzeugs insgesamt verstanden werden, welcher
es notwendig oder ratsam macht, die Öffnung der Sperr-
klinke 2 mit dem Hilfsmotor 11 anstelle mit dem Haupt-
motor 3 oder gemeinsam mit diesem vorzunehmen. Ein
solcher Notzustand kann etwa dann eintreten, wenn
durch einen Crash oder ein sonstiges Ereignis mit einer
Verformung der entsprechenden Tür oder Klappe oder
des Kraftfahrzeugschlosses selbst zu rechnen ist, wo-
durch ein höheres Drehmoment zur Öffnung der Sperr-
klinke 2 erforderlich sein könnte. Ein solcher Notzustand
kann auch die Situation betreffen, dass nur eine einge-
schränkte Spannungsversorgung des Hauptmotors 3
über die Hauptenergiequelle 27 zur Verfügung steht, et-
wa bedingt durch extreme Temperatur oder durch elek-
trische Belastung der Hauptenergiequelle 27, verursacht
von anderen Verbrauchern im Kraftfahrzeug. In so einem
Fall ist nicht mit einer einwandfreien Öffnung der Sperr-
klinke 2 durch den Hauptmotor 3 über das Zugmittel 4
auf dem herkömmlichen Wege zu rechnen. Ein anderer
denkbarer Notzustand betrifft eine erhöhte Temperatur,
welche eine so weit gehende Dehnung des Zugmittels 4
verursachen könnte, dass wiederum eine Öffnung der
Sperrklinke 2 durch den Hauptmotor 3 verhindert oder
erschwert wird.
[0056] Dadurch dass nun, wenn ein solcher Notzu-
stand erkannt wurde, der Hilfsmotor 11 zum Öffnen der
Sperrklinke 2 angesteuert wird, ggf. gemeinsam mit dem
Hauptmotor 3, wird nun einerseits eine möglicherweise
zeitnah erforderliche Öffnung der entsprechenden Tür
oder Klappe erreicht und andererseits eine Beschädi-
gung des Hauptmotors 3 oder des Zugmittels 4 verhin-
dert.
[0057] Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass
für die Ausgestaltung des dem Hilfsmotor 11 zugeord-
neten Getriebes 12 zahlreiche weitere Möglichkeiten be-
stehen. Hierzu gehören auch Getriebearten wie Reibge-
triebe o. dgl..
[0058] Ferner kann der Antriebsstrang aus Hilfsmotor
11 und Getriebe 12 grundsätzlich selbsthemmend, also
nicht rücktreibbar, ausgestaltet sein. Damit kann die
Sperrklinke 2 grundsätzlich in ihrer geöffneten Stellung
gehalten werden, ohne dass hierfür der Hilfsmotor 11
angesteuert werden muß. Das ist sachgerecht, da dieser
Antriebsstrang ja in erster Linie für einen Notzustand vor-
gesehen ist, in dem es in erster Linie um ein sicheres
Öffnen der Sperrklinke 2 geht. Bei der selbsthemmenden
Ausgestaltung ist es vorzugsweise so, dass der Öff-
nungsbetätigung des Hilfsmotors 11 zu irgendeinem
Zeitpunkt eine Rückstellbetätigung des Hilfsmotors 11 in
einen Ausgangszustand folgt. Damit ist sichergestellt,
dass nach der Rückstellbetätigung ein Schließen der
Sperrklinke 2 nicht durch die Selbsthemmung blockiert
ist.
[0059] Grundsätzlich kann es aber auch vorgesehen
sein, dass der Antriebsstrang aus Hilfsmotor 11 und Ge-
triebe 12 nicht selbsthemmend, also rücktreibbar, aus-
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gestaltet ist. Dann ist eine Rückstellbewegung beispiels-
weise federgetrieben möglich.
[0060] Fig. 5 zeigt eine besonders bevorzugte Ausge-
staltung eines vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeug-
schlosses. Bis auf die Realisierung der Kraftwirkungs-
kette vom Hilfsmotor 11 über das Getriebe 12 zum
Schlepphebel 5 entspricht der dortige Aufbau dem Auf-
bau des in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Kraftfahrzeug-
schlosses. Insoweit gelten alle Ausführungen zu dem in
den Fig. 1 bis 4 dargestellten Kraftfahrzeugschloss ana-
log für das in Fig. 5 dargestellte Kraftfahrzeugschloss.
Folgerichtig sind auch die Bezugszeichen für funktions-
gleiche Bauteile identisch in allen Figuren.
[0061] Fig. 5 zeigt, dass das dem Hilfsmotor 11 zuge-
ordnete Getriebe 12 ein Lineargetriebe 32 zur Erzeugung
einer linearen Antriebsbewegung zum Öffnen der Sperr-
linke 2 umfasst. Für die Ausgestaltung des Lineargetrie-
bes 32 sind zahlreiche vorteilhafte Varianten denkbar.
Hier und vorzugsweise wird die rotatorische Bewegung
der Antriebswelle 36 des Hilfsmotors 11 mittels des Li-
neargetriebes 32 in eine entsprechende lineare Antriebs-
bewegung umgesetzt.
[0062] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Lineargetriebe 32 handelt es sich um ein Spindel-
Spindelmuttergetriebe mit einer Spindel 33 und einer
Spindelmutter 34, also um ein Schraubgetriebe.
[0063] Das Spindel-Spindelmuttergetriebe 32 ist wie
oben angedeutet mit der Spindel 33 und der Spindelmut-
ter 34 ausgestattet, wobei die Spindelmutter 34 mit der
Spindel 33 kämmt. Dabei treibt der Hilfsmotor 11 hier
und vorzugsweise die Spindelmutter 34 an, die bezogen
auf die geometrische Spindelachse 33a axialfest, jedoch
drehbar gelagert ist. Dadurch, dass die Spindelmutter 34
mit der Spindel 33 kämmt und die Spindel 33 bezogen
auf die geometrische Spindelachse 33a drehfest, jedoch
axial beweglich gelagert ist, führt eine Betätigung des
Hilfsmotors 11 zu einer Linearbewegung der Spindel 33.
In Fig. 5 ist diese Linearbewegung eine vertikale Bewe-
gung der Spindel 33. Grundsätzlich kann es auch umge-
kehrt vorgesehen sein, dass die Spindel 33 vom Hilfs-
motor 11 rotatorisch antreibbar ist und die Spindelmutter
34 dann eine lineare Antriebsbewegung vollzieht.
[0064] Fig. 5 zeigt weiter, dass für die Herstellung der
vorschlagsgemäßen Verbindung zwischen dem Hilfsmo-
tor 11 und der Sperrklinke 2 die Spindel 33 mit der Sperr-
klinke 2 über den Schlepphebel 5 antriebstechnisch ge-
koppelt oder koppelbar ist. Hierfür weist die Spindel 33
ein Eingriffselement 35 auf, das sich endseitig der Spin-
del 33 befindet und das bei entsprechender Ansteuerung
des Hilfsmotors 11 in Eingriff mit dem Schlepphebel 5
und im Ergebnis mit der Sperrklinke 2 bringbar ist. Das
Eingriffselement 35 ist Bestandteil des im Zusammen-
hang mit den Fig. 1 bis 4 angesprochenen zweiten Aus-
hebeelements 22.
[0065] Fig. 5 zeigt auch, dass die Kombination aus
Hilfsmotor 11 und Spindel-Spindelmuttergetriebe 32
zahlreiche Möglichkeiten für eine bauraumoptimierte An-
ordnung bieten. Beispielsweise lässt sich die Antriebs-

welle 36 des Hilfsmotors 11 beliebig um die geometrische
Spindelachse 33a herum positionieren. Hier und vor-
zugsweise ist die geometrische Wellenachse 36a der An-
triebswelle 36 parallel zu der geometrischen Schwenk-
achse 2a der Sperrklinke 2 ausgerichtet. Weiter vorzugs-
weise ist die geometrische Spindelachse 33a der Spindel
33 senkrecht zu der geometrischen Schenkachse 2a der
Sperrklinke 2 ausgerichtet. Andere Varianten der Aus-
richtung sind denkbar.
[0066] Gemäß einer weiteren Lehre, welcher Bedeu-
tung als eigenständige Erfindung zukommt, wird ein Ver-
fahren zur Ansteuerung eines Kraftfahrzeugschlosses,
insbesondere eines vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeug-
schlosses, vorzugsweise auch ein Verfahren zur Ansteu-
erung einer vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlossa-
nordnung beansprucht, wobei das Kraftfahrzeugschloss
eine Schlossfalle 1, eine zugeordnete Sperrklinke 2, ei-
nen Hauptmotor 3 zum Öffnen der Sperrklinke 2 und ein
flexibles Zugmittel 4 umfasst, welches den Hauptmotor
3 mit der Sperrklinke 2 unmittelbar oder mittelbar verbin-
det und vom Hauptmotor 3 zum Öffnen der Sperrklinke
2 aufwickelbar ist.
[0067] Vorschlagsgemäß ist das Verfahren dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeugschloss einen
Hilfsmotor 11 zum Öffnen der Sperrklinke 2 aufweist und
dass, vorzugsweise nur, der Hilfsmotor 11 zum Öffnen
der Sperrklinke 2 angesteuert wird, wenn ein Notzustand
erkannt wurde.
[0068] Eine Möglichkeit, einen Notzustand zu erken-
nen besteht darin, zu erfassen, wenn nach einer Ansteu-
erung des Hauptmotors 3 zum Öffnen der Sperrklinke 2
die Sperrklinke 2 geschlossen bleibt. Insbesondere kann
der Notzustand erkannt werden, wenn innerhalb einer
maximalen Öffnungszeit nach der Ansteuerung des
Hauptmotors 3 zum Öffnen der Sperrklinke 2 eine Öff-
nung der Schlossfalle 1 unterblieb. Weiter insbesondere
kann dies bedeuten, dass ein Empfang eines Öffnungs-
signals unterblieb.
[0069] Ein solches Öffnungssignal kann etwa von ei-
nem Sensor 30 an der Schlossfalle 1, welcher Sensor
30 auch als Ajar-Schalter bezeichnet wird, erzeugt wer-
den, welcher Sensor 30 durch einen Kontakt mit einem
Anschlag 31 auf der Schlossfalle 1 eine Öffnung der
Schlossfalle 1 erfassen und ein entsprechendes Signal-
eben das Öffnungssignal - erzeugen kann. Eine denk-
bare solche maximale Öffnungszeit beträgt 500 Millise-
kunden.
[0070] Solange keine außergewöhnlichen Umstände
vorliegen, wie sie etwa ein Notzustand im oben definier-
ten Sinne begründen könnten, ist jedenfalls mit einem
Öffnen der Sperrklinke 2 und einer Öffnungsbewegung
der Schlossfalle 1 innerhalb dieser Zeit nach Ansteue-
rung des Hauptmotors 3 zu rechnen. Diese Art, einen
Notzustand zu erkennen, entspricht also im Wesentli-
chen dem Erkennen eines gescheiterten Öffnungsver-
suchs durch den Hauptmotor 3 und das Zugmittel 4.
[0071] Bevorzugt ist, dass ein Notzustand basierend
auf einem Mess- oder Sensorsignal erkannt wird. Hierbei
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kann das Mess- und/oder Sensorsignal ein Crashsen-
sorsignal umfassen. Ein solches Crashsensorsignal
könnte auch in einer anderen Komponente des Kraftfahr-
zeugs außerhalb des Kraftfahrzeugschlosses, beispiels-
weise in einem Beschleunigungssensor zum Auslösen
von Airbags, erzeugt werden und vorliegend im Kraft-
fahrzeugschloss mit verwendet werden.
[0072] Alternativ oder zusätzlich kann das Mess-
und/oder Sensorsignal ein Einklemmkraftsensorsignal
umfassen, welches insbesondere aus gemessenen Mo-
torgrößen bestimmt werden kann.
[0073] Ein besonders hohes Drehmoment oder eine
besonders niedrige Drehzahl des Hauptmotors 3 kann
darauf hindeuten, dass die Sperrklinke 2 nicht oder je-
denfalls nicht so schnell wie vorgesehen bewegt werden
kann, die Sperrklinke 2 also zumindest teilweise klemmt.
Auf der anderen Seite kann ein sehr niedriges Drehmo-
ment bzw. eine sehr hohe Drehzahl des Hauptmotors 3
bedeuten, dass das Zugmittel 4 gerissen ist oder kurz
davor steht, zu reißen.
[0074] In beiden Fällen liegt ein Notzustand im obigen
Sinne vor. Wiederum alternativ oder zusätzlich kann das
Mess- und/oder Sensorsignal eine Bordnetzspannung
und/oder eine Bordnetzbeanspruchung, im Sinne eines
aktuellen Leistungsverbrauchs durch andere Kompo-
nenten des Kraftfahrzeugs, umfassen. Wenn also fest-
gestellt wird, dass die Spannung des Bordnetzes einge-
brochen ist oder aber auch ohne einen solchen Einbruch
aus anderweitigen Informationen bekannt ist, dass etwa
während eines Startvorgangs eine starke Beanspru-
chung der Bordnetzspannung durch andere Verbraucher
stattfindet, dann kann auch hier ein Notzustand erkannt
und folglich bevorzugt das Öffnen der Sperrklinke 2 durch
den Hilfsmotor 11 vorgenommen werden.
[0075] Schließlich kann das Mess- und/oder Sensor-
signal auch ein Temperatursensorsignal umfassen, was
deswegen relevant ist, weil wie bereits erwähnt, sowohl
eine sehr hohe als auch eine sehr niedrige Temperatur
eine Autobatterie und damit die Bordnetzspannung be-
einträchtigen könnte. Wie bereits festgestellt, kann eine
sehr hohe Temperatur auch zu einer kritischen Dehnung
des Zugmittels 4 führen, welche die Funktionsfähigkeit
des Zugmittels 4 einschränkt.
[0076] Ein obiges Mess- und/oder Sensorsignal, wel-
ches das Erkennen eines Notzustandes begründet, kann
auch dann erfasst werden, wenn eine Ansteuerung des
Hauptmotors 3 zum Öffnen der Sperrklinke 2 über das
Zugmittel 4 gerade stattfindet und noch nicht abgeschlos-
sen wurde. In so einem Fall ist es bevorzugt, dass eine
Ansteuerung des Hauptmotors 3 zum Öffnen der Sperr-
klinke 2 unterbrochen wird, wenn ein Notzustand erkannt
wird. Vorzugsweise erfolgt dann eine Ansteuerung des
Hilfsmotor 11 zum Öffnen der Sperrklinke 2 über das
Getriebe 12.
[0077] Da je nach engerer oder weiterer Definition des
Notzustandes ein solcher Notzustand nur äußerst selten
vorkommt und sogar in der Mehrzahl der tatsächlich ein-
gesetzten vorschlagsgemäßen Kraftfahrzeugschlösser

überhaupt nicht mit einem Vorkommen zu rechnen ist,
kann davon auszugehen, dass die aus einem dann doch
tatsächlich vorliegenden Notzustand begründete Bewe-
gung des Hilfsmotors 11 mit dem Getriebe 12 möglicher-
weise erst nach Jahren oder nach Jahrzehnten seit der
Herstellung und damit nach entsprechend langer Zeit der
Ruhe erforderlich wird. In der Zwischenzeit kann durch
verschiedene Korrosions-, Verschmutzungs- oder sons-
tige Alterungsvorgänge speziell bei einem Wälzkörper-
getriebe eine Blockade oder Verklemmung in irgendeiner
Form eintreten, die dann das Öffnen der Sperrklinke 2
durch den Hilfsmotor 11 und das Getriebe 12 beeinträch-
tigt oder verhindert.
[0078] Um eine solche Situation zu vermeiden, ist be-
vorzugt vorgesehen, dass der Hilfsmotor 11 zyklisch mit
einer Lösebewegung angesteuert wird, wobei die Sperr-
klinke 2 bei der Lösebewegung feststeht. Bevorzugt ist
dabei, dass sich bei der Lösebewegung - neben dem
Hilfsmotor 11 - auch das Getriebe 12 bewegt. Mit einer
Zyklizität also, deren Zeitabstände durchaus in der zeit-
lichen Größenordnung von Wochen oder Monaten wähl-
bar wären, kann also der Hilfsmotor 11 so angesteuert
werden, dass er sich und vorzugsweise auch das Getrie-
be 12 bewegt, die Sperrklinke 2 aber weiterhin feststeht.
[0079] Gerade das hohe Übersetzungsverhältnis des
Getriebes 12 bei einer Übertragung der Bewegung des
Hilfsmotors 11 auf die Sperrklinke 2 vereinfacht es, dass
kleine Bewegungen des Hilfsmotors 11 für die Sperrklin-
ke 2 überhaupt keine Wirkung haben. Hinzu kommt, dass
eine solche Lösebewegung etwa dann vorgenommen
werden kann, wenn schon durch den Hauptmotor 3 und
das Zugmittel 4 die Sperrklinke 2 aktuell geöffnet wurde
und sich in der Nichteingriffsstellung befindet. In so ei-
nem Fall kann eine Lösebewegung des Hilfsmotors 11
und des Getriebes 12 grundsätzlich keine weitere Bewe-
gung der Sperrklinke 2 verursachen, da diese bereits ge-
öffnet ist.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschloss mit einer Schlossfalle (1), ei-
ner zugeordneten Sperrklinke (2), einem Hauptmo-
tor (3) zum Öffnen der Sperrklinke (2) und einem
flexiblen Zugmittel (4), das den Hauptmotor (3) mit
der Sperrklinke (2) unmittelbar oder mittelbar verbin-
det und vom Hauptmotor (3) zum Öffnen der Sperr-
klinke (2) aufwickelbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kraftfahrzeugschloss einen Hilfsmotor
(11) zum Öffnen der Sperrklinke (2) und ein Getriebe
(12) aufweist, welches den Hilfsmotor (11) mit der
Sperrklinke (2) unmittelbar oder mittelbar verbindet.

2. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Getriebe (12) ein Wälz-
körpergetriebe (13) und/oder ein Hebelgetriebe
und/oder eine Hebelkette umfasst.
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3. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem Hilfsmotor (11) und der Sperrklinke (2) ein hö-
heres Drehmoment-Übersetzungsverhältnis be-
steht als zwischen dem Hauptmotor (3) und der
Sperrklinke (2), insbesondere, wobei das Öffnen der
Sperrklinke (2) durch den Hilfsmotor (11) mittels des
Getriebes (12) länger dauert als das Öffnen der
Sperrklinke (2) durch den Hauptmotor (3) mittels des
Zugmittels (4).

4. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugmit-
tel (4) und das Getriebe (12) zueinander freilaufend
sind, vorzugsweise, wobei das Kraftfahrzeug-
schloss eine Aushebeanordnung (20) zum Öffnen
der Sperrklinke (2) mit einem ersten Aushebeele-
ment (21) und einem zweiten Aushebeelement (22)
aufweist, wobei das erste Aushebeelement (21)
durch das Zugmittel (4) zum Öffnen der Sperrklinke
(2) angetrieben werden kann und das zweite Aus-
hebeelement (22) durch das Getriebe (12) zum Öff-
nen der Sperrklinke (2) angetrieben werden kann,
insbesondere, wobei das erste Aushebeelement
(21) und das zweite Aushebeelement (22) jeweils
schwenkbar um eine, vorzugsweise gemeinsame,
Aushebeachse (23) gelagert sind.

5. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 4 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftfahrzeugschloss ei-
nen Schlepphebel (5) aufweist, dessen Betätigung
die Sperrklinke (2) öffnet, und welcher Schlepphebel
(5) so angeordnet ist, dass er sowohl vom ersten
Aushebeelement (21) als auch vom zweiten Aushe-
beelement (22) betätigt werden kann.

6. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Position der
Sperrklinke (2) hinsichtlich einer Öffnung durch die
Position desjenigen des ersten Aushebeelements
(21) und des zweiten Aushebeelements (22) be-
stimmt wird, welches zum Öffnen der Sperrklinke (2)
weiter ausgelenkt ist, sodass das jeweils andere
Aushebeelement (21, 22) bis zu dieser Position bei
einer feststehenden Sperrklinke, vorzugsweise
und/oder bei einem feststehenden Schlepphebel (5),
bewegbar ist, insbesondere, wobei das erste Aus-
hebeelement (21) und das zweite Aushebeelement
(22) frei schwenkbar zueinander angeordnet sind.

7. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
fahrzeugschloss ein Gehäuse (24) mit einem Ein-
laufschlitz (25) für einen Schließkolben oder einen
Schließkeil (26) aufweist und dass der Hauptmotor
(3) und der Hilfsmotor (11) im Gehäuse (24) ange-
ordnet sind.

8. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Haupt-
motor (3) von einer Hauptenergiequelle (27), vor-
zugsweise von einer Bordnetzspannungsquelle,
und der Hilfsmotor (11) von einer unabhängigen
Hilfsenergiequelle (28) versorgt wird, vorzugsweise,
dass die Hilfsenergiequelle (28) eine Primärzelle
und/oder eine Sekundärzelle und/oder einen Kon-
densator und/oder eine Brennstoffzelle umfasst.

9. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Hilfsmo-
tor (11) ein Elektromotor ist und zum Öffnen der
Sperrklinke (2) mit einer Hilfsbetriebsspannung be-
trieben wird, vorzugsweise, wobei die Hilfsbetriebs-
spannung niedriger ist als eine von der Hauptener-
giequelle (28) an den Hauptmotor (3) bereitgestellte
Hauptbetriebsspannung und/oder wobei die Hilfsbe-
triebsspannung niedriger ist als eine Nennspannung
des Elektromotors.

10. Kraftfahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe
(12) ein Lineargetriebe (32) zur Erzeugung einer li-
nearen Antriebsbewegung zum Öffnen der Sperr-
klinke (2) umfasst, vorzugsweise, dass das Linear-
getriebe (32) als Spindel-Spindelmuttergetriebe mit
einer Spindel (33) und einer Spindelmutter (34) aus-
gestaltet ist, weiter vorzugsweise, dass die Spindel
(33) vom Hilfsmotor (11) rotatorisch antreibbar ist
und die Spindelmutter (34) dann eine lineare An-
triebsbewegung vollzieht, oder, dass die Spindel-
mutter (34) vom Hilfsmotor (11) rotatorisch antreib-
bar ist und die Spindel (33) dann eine lineare An-
triebsbewegung vollzieht.

11. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spindel (33) mit der
Sperrklinke (2) unmittelbar oder mittelbar antriebs-
technisch gekoppelt oder koppelbar ist, oder, dass
die Spindelmutter (34) mit der Sperrklinke (2) unmit-
telbar oder mittelbar antriebstechnisch gekoppelt
oder koppelbar ist.

12. Kraftfahrzeugschlossanordnung mit einem Kraft-
fahrzeugschloss nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kraftfahr-
zeugschlossanordnung eine Steuereinrichtung (29)
zur Ansteuerung des Hauptmotors (3) und des Hilfs-
motors (11) umfasst, welche Steuereinrichtung (29)
bei Empfang eines Öffnungssignals den Hilfsmotor
(11) zum Öffnen der Sperrklinke (2) ansteuert, wenn
ein Notzustand festgestellt wurde.

13. Verfahren zur Ansteuerung eines Kraftfahrzeug-
schlosses, insbesondere eines Kraftfahrzeug-
schlosses nach einem der Ansprüche 1 bis 11, vor-
zugsweise einer Kraftfahrzeugschlossanordnung
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nach Anspruch 12, mit einer Schlossfalle (1), einer
zugeordneten Sperrklinke (2), einem Hauptmotor (3)
zum Öffnen der Sperrklinke (2) und einem flexiblen
Zugmittel (4), das den Hauptmotor (3) mit der Sperr-
klinke (2) unmittelbar oder mittelbar verbindet und
vom Hauptmotor (3) zum Öffnen der Sperrklinke (2)
aufwickelbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kraftfahrzeugschloss einen Hilfsmotor
(11) zum Öffnen der Sperrklinke (2) aufweist und
dass, vorzugsweise nur, der Hilfsmotor (11) zum Öff-
nen der Sperrklinke (2) angesteuert wird, wenn ein
Notzustand erkannt wurde.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Notzustand erkannt wird, wenn
nach einer Ansteuerung des Hauptmotors (3) zum
Öffnen der Sperrklinke (2) die Sperrklinke (2) ge-
schlossen bleibt, vorzugsweise, wenn innerhalb ei-
ner maximalen Öffnungszeit nach der Ansteuerung
des Hauptmotors (3) zum Öffnen der Sperrklinke (2)
eine Öffnung der Schlossfalle (1) unterblieb, insbe-
sondere, ein Empfang eines Öffnungssignals unter-
blieb.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Notzustand basierend auf
einem Mess- und/oder Sensorsignal erkannt wird,
insbesondere, wobei das Mess- und/oder Sensorsi-
gnal ein Crashsensorsignal und/oder ein EinMemm-
kraftsignal und/oder eine Bordnetzspannung
und/oder einer Bordnetzbeanspruchung und/oder
ein Temperatursensorsignal umfasst.
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